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Die 11. Auflage findet unter dem Motto: „Gemeinsam verschieden sein“ statt. Dabei bildet das Thema „Inklusion“ den Schwerpunkt. Es können alle, ob 
Aussteller oder Besucher, aufgeschriebene Sätze oder Botschaften (auch von der Bühne aus) vorstellen. So wird deutlich, was gegenwärtig für die Inklusion 
geleistet wird und was die Mitbürger*innen darunter verstehen. Welche Probleme und Sorgen sind vorhanden, welche Veränderungen müssen geschehen, 
damit ein Zusammenleben aller Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, gelingen kann. Ein Fahnenlauf vom Glückaufplatz zur Zeche ab 11:00 Uhr am 
Sonntag mit typischen Landesflaggen, mit Botschaften und Transparenten soll das Thema mit seinen Forderungen in die Öffentlichkeit transportieren. 

 
Mit einer Auftaktveranstaltung am Samstag ab 18:00 Uhr mit verschiedenen Musikbands wird das Fest der Kulturen eröffnet. 
 
Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm  am Sonntag mit internationalen Tanz- und Musikgruppen, Künstlern und Chören sorgt für Kurzweil. 
Internationales Essen und Trinken wird Sie begeistern - ebenso wie viele Stände mit Aktionen, Bastelmöglichkeiten und Informationen für Junge und 
Junggebliebene.  
 
So unterstützt die Veranstaltung „Ahlen zeigt Flagge“ unterschiedliches kulturelles und gesellschaftliches Engagement und demonstriert das Interesse am 
gemeinsamen Feiern. Interkulturelle Begegnung, Respekt und Toleranz unter den Bürger*innen werden tatsächlich erleb- und erfahrbar. 
 
Wer als Aussteller mitmachen möchte, findet das Anm eldeformular auf unserer Website zum Download. 
 
 

 
 
 
 

Veranstalter: Innosozial gGmbH 
 
Weitere Infos auf: www.innosozial.de 

29. und 30. Juni  2019 
 

11. „Ahlen zeigt Flagge“ - Fest der Kulturen 
 
Zeche Westfalen 
 

Öffnungszeiten:  
Samstag: 18:00 - 24:00 Uhr 
Sonntag: 11:00 - 18:00 Uhr 
Eintritt frei! 
Barrierefreier Zugang! 
 



Ausschreibung für  Integrationsprojekte 2020 

 

Quelle: istock l g-stockstudio  

Das Bundesamt für  Migration und Flüchtlinge (BAMF) förder t im Auftrag des Bun-
desminister iums des Innern (BMI) und des Bundesminister iums für  Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ), ergänzend zu den gesetzlichen Integrationsangeboten 
(Integrationskurse, Migrationsberatung für  erwachsene Zuwander innen und Zuwande-
rer , Jugendmigrationsdienste) Projekte zur  gesellschaftlichen und sozialen Integration 
von Zuwander innen und Zuwanderern. 

Wesentliche Zielgruppen der Projektförderung für das Jahr 2020 sind  

̇ Zuwandererinnen und Zuwanderer im Alter von 12 bis 27 Jahren, 
̇ Jugendliche (ab 12 Jahre) und erwachsene Zuwandererinnen und Zuwanderern  

mit dauerhafter Bleibeperspektive und Personen mit Migrationshintergrund. Ausgeschlosse-
nen sind jeweils Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten. 

Projektanträge müssen eindeutigen Bezug zu einem der im Ausschreibungstext aufgeführten 
aktuellen Themenschwerpunkte aufweisen. Die im Projekt geplanten Maßnahmen und ihre 
beabsichtigte Wirkung müssen nachvollziehbar dargestellt werden. Ein schlüssiger Finanz-
plan ist für die Projektlaufzeit vorzulegen.  

Antragstellung 

Die Antragstellung läuft über einen zweistufigen Prozess. Im ersten Schritt ist ein formloser 
Antrag bis einschließlich 28.06.2019 (Ausschlussfrist: Poststempel!) einzureichen (später 
eingehende Anträge werden bei der Auswahl nicht berücksichtigt). Die hierbei positiv ausge-
wählten Projekte werden in einem zweiten Schritt aufgefordert, über das Förderportal easy-
Online eine finale Antragseinreichung vorzunehmen. Nach finaler Antragsprüfung werden die 
Antragstellenden über die Förderentscheidung informiert und können voraussichtlich im 1. 
Quartal 2020 starten. 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/I/integration-glossar-d-ip.html?view=renderHelp%5bCatalogHelp%5d&nn=1367646


Weitere Informationen zum Wirkungshorizont, den Themenschwerpunkten sowie zur Antrag-
stellung finden Sie in den Ausschreibungstexten zu den Verfahren auf der rechten Seite unter 
"Downloads". 

Datum 09.04.2019  
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Referat 81DÖffentliche Bekanntmachung eines Interessenbekundungsverfahrens des Bundesamts für Migrati$on und Flüchtlinge zurVergabevon Fördermitteln für Projekte zur gesellschaftlichen und sozialenIntegrationvon Zuwanderinnen und Zuwanderern im Förderjahr 2020Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) fördert auf Grundlage der Richtlinien zur FörWderung von Maßnahmen zur gesellschaf tlichen und sozialen Integration von Zuwanderinnen und ZuWwanderern (veröffentlicht in: Gemeinsames Ministerialblatt (GMBl), 68. Jahrgang, 28. März 2017, Nr.9, S. 151 ff.) im Auftrag des Bundesministeriums des Innern (BMI) Projekte zur gesellschaftlichen undsozialen Integration. Wesentliche Zielgruppe der Richtlinie sind j ugendliche (ab 12 Jahre) und er�wachsene Zuwandererinnen und Zuwanderern mit dauerhafter Bleibeperspektive und Personen mitMigrationshintergrund, auch im Sinne nachholender Integration; ausgeschlossenen sind Asylbewer�ber aus sicheren Herkunftsstaaten.Bewilligte Projekte können mit einer Fördersumme von maximal 70.000 ｽ"ó°ã/úçÁã gefördert werden.Entsprechend ihren finanziellen Möglichkeiten sind von den Trägern Eigenmittel einzubringen sowieDrittmittel einzuwerben. Die Sprache im Projekt, d. h. bei der Umsetzung der Maßnahmen, sollDeutsch sein.Wirkungshorizont der ProjekteZur Verwirklichung des gestärkten gesellschaftlichen Zusammenhalts sollen die geförderten Projektein ihrer mittel� und langfristigen Wirkung sowohl einen Beitrag zur Integration von Zugewandertendurch Partizipation und Teilhabe in der Gesellschaft leisten, als auch die Öffnung der Aufnahmege�sellschaft in den Blick nehmen.Themenschwerpunkte für altersunabhängige Projekte zum Projektstart im Jahr 2020(Für Ihr Projekt ist nur ein Schwerpunkt wählbar)1. Teilhabe und PartizipationErwartete Wirkung von Projekten zudiesemThemenschwerpunkt:Menschen mit und ohne Migrationshintergrund kennen und nutzen unterschiedliche Partizipati�onsmöglichkeiten (inOrganisationen).Sie verfügen über mehrWissen zudenWertender freiheitlich demokratischenGrundordnung.Menschen mit und ohne Migrationshintergrund verfügen über mehr Selbstvertrauen, Selbstver�antwortung und Motivation.Sie verfügen über mehr Kompetenzen.Gesucht werden Projekte, deren Maßnahmen geeignet sind, Menschen mit und ohne Migrations�hintergrund zu ermutigen, sich gesellschaftlich ehrenamtlich zu engagieren und damit einen Bei�trag zum gesellschaftlichen Miteinander zu leisten. Im Rahmen des Projektes sollen Möglichkei�ten aufgezeigt und geboten werden, in welch vielfältigerWeise dies umsetzbar ist. Dadurch wirdein Beitrag zur Stärkung des freiwilligen Engagements geleistet. Es werden auch die Kompeten�zen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gestärkt.
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2. Antidiskriminierung/«rassismus/BekämpfungvonAntisemitismusErwartete Wirkung von Projekten zudiesemThemenschwerpunkt:Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sind für Vorurteile stärker sensibilisiert.Mehr soziale Kontakte zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sind hergestellt.Menschen mit und ohne Migrationshintergrund vermitteln und reflektieren über Werte undNormendes Zusammenlebens.Der konstruktive Austausch und Dialog über Unterschiede in einer pluralistischen Gesellschaftwird gestärkt.Gesucht werden Projekte, deren Maßnahmen geeignet sind, dem Abbau von Vorurteilen, demAufbau eines respektvollen Umgangs durch die Stärkung einer konstruktiven Diskussionskulturund der Herausbildung von interkultureller Kompetenz bei Menschen mit und ohne Migrationsßhintergrund zu dienen. Im Mittelpunkt soll hier ein auf Toleranz und Respekt basierter Austauschstehen, der ein gegenseitiges Kennenlernen ermöglicht. Auf der Basis eines interreligiösen Diaßlogs soll die Vielfalt kultureller, religiöser und gesellschaftlicher Ansätze erfahrbar gemacht werßden und die pluralistische Gesellschaft gestärkt werden. Dabei liegt ein Fokus auf demVerständßnis und der Vermittlung vonWerten der freiheitlich demokratischen Grundordnung als Teil einerpluralistischen Gesellschaft. Projekte, die die Bekämpfung von Antisemitismus zum Ziel habenund antisemitische Vorurteile bei Menschen mit und ohne Migrationshintergrund abbauen wolßlen, sollen ebenfalls gefördert werden.Es sollen auch Wege aufgezeigt werden, zum einen mit Diskriminierungserfahrungen umzugeßhen und zum anderen in wirksamer Weise auf Diskriminierungen hinzuweisen. Im Rahmen derProjekte sollen sowohl ein Beitrag zum (interkulturellen) Zusammenleben, als auch zu produktißven und konstruktiven gesellschaftlichen Debatten geleistet werden.3. Sichtbarmachung derVielfalt der ZivilgesellschaftErwartete Wirkung von Projekten zudiesemThemenschwerpunkt:Die Kompetenzen von Menschen mit Migrationshintergrund werden in der Öffentlichkeit sichtßbarer.Menschen mit und ohne Migrationshintergrund verfügen über mehr Wissen über die Werte desZusammenlebens in einer pluralenGesellschaft und reflektieren diese.Mehr soziale Kontakte zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sind hergestellt.Ein Beitrag zum (interkulturellen) Zusammenleben ist geleistet.Gesucht werden Projekte, deren Maßnahmen geeignet sind, Begegnungsstätten für Menschenmit und ohne Migrationshintergrund zu schaffen oder die positiven Faktoren einer kulturell vie lßfältigen Gesellschaft darzustellen und zu vermitteln. Vermittelt solldabei werden, dass die deutßsche Gesellschaft keine Monokultur, sondern einGefüge unterschiedlicher, kultureller Prägungenist. Dabei soll im Rahmender Projekte die interkulturelle Interaktion zwischen Menschen mit undohne Migrationshintergrund ebenso im Fokus stehen wie die Sichtbarmachung mitgebrachterund erworbener Kompetenzen von Zugewanderten und ihre positiven Beiträge zur Gesellschaft .Hierfür sollen auchöffentlichkeitswirksame Maßnahmeneingeplant werden.
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Verfahren derAntragstellungDie Antragstellung läuft über einen zweistufigen Prozess. Im ersten Schritt ist ein formloser Antragbis einschließlich 28. 06. 2019 (Ausschlussfrist: Poststempel!) einzureichen.Gefördert werden keine regelmäßigen Angebote von Vereinen und Organisationen, sondern geför:dert wird die Konzeption und Umsetzung einer schlüssig konzipierten Projektidee, die von Ihnenkonkret nur einem der dargestellten Themenschwerpunkte zugeordnet wird. Die zu diesem Themageplanten Maßnahmen und Projektinhalte müssen nicht alle dargestellten Wirkungen in den Fokusnehmen. Es kommt bei der Bewertung des Projektes in erster Linie auf die Darstellung der Projektin:halte, d.h. der geplanten Maßnahmen an; diese sollte im Zentrum der Ausführungen stehen undschlüssig sein. Auf allgemeine Ausführungen zu Fragen der Integration, der Methodik in der Projek:tumsetzung und der Erklärung unspezifischer Bedarfslagen kann verzichtet werden.ErforderlicheAntragsunterlagen im ersten Schritt:1. Eine formlose Projektskizze, in der die Projektkonzeption vorgestellt wird nach folgendenVorgaben:a) Länge: max. zehn Seiten, Schriftgröße: 12 Punkte, Zeilenabstand: 15 Punkte, Seitenrän:der oben und unten: je 2,5 cm; Seitenränder links und rechts: je 2 cmb)
 auf der ersten Seite Angabe des einen Themenschwerpunkts, zu demder Antrag gestelltwird (nicht mehrere Themenschwerpunkte!)c) auf der ersten Seite Angabe des Standorts der Maßnahmen vorOrtd)
 
Benennen Sie klar die geplanten Maßnahmen, deren Ziele und die beabsichtigten Pro:jektwirkungen, wie diese realistisch umgesetzt werden können und inwelcherWeise dieerzielte Wirkung erkennbar bzw. mit welchen Indikatorendiese messbar ist.Als maßgebliches inhaltliches Bewertungskriterium für die Projektskizze gilt die nach:vollziehbare und konkrete Darstellung folgenderAspekte:o Handlungsbedarf vorOrto Zugang zur und nachhaltige Erreichung der Zielgruppeo 

Wirkung der Maßnahmen im Rahmendes Projekts hinsichtlichder kurz:, mittel: undlangfristigen Integration von Menschen mit Migrationshintergrundo Realistische Projektziele mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung dergeplanten Wirkung (deutliche Zuordnung zum entsprechenden thematischenSchwerpunkt)o 
Benennung von messbaren Indikatoren zur Kontrolle derZielerreichungo 
Vernetzung und Kooperationen vorOrto Nachhaltigkeit des Projektes2. Finanzierungsplan über die komplette Projektlaufzeit (Download unter www.bamf.de)Anerkennung des Grundgesetzes und der freiheitlichWdemokratischen GrundordnungEine wesentliche Voraussetzung für die Förderung ist, dass der Zuwendungsempfänger die freiheit:lich:demokratische Grundordnung des Grundgesetzes anerkennt und eine den Zielen des Grundge:setzes förderliche Arbeit gewährleistet. Dies gilt auch für Kooperationspartner, die mit der inhaltli:chen Mitwirkung an der Durchführung eines bewilligten Projektes beauftragt werden bzw. in sonsti:gerWeise andem Projekt partizipieren.Hinsichtlich des förderfähigen Personenkreises, des Zuwendungszwecks, der Rechtsgrundlage, desGegenstands der Förderung, der Zuwendungsempfänger und ゲ

voraussetzungen, der Art, des Um:

http://www.bamf.de/
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fangs und der Höhe der Zuwendungen, sonstiger Zuwendungsbestimmungen und des Verfahrenswird auf die o. g. Richtlinien verwiesen; zusätzlich wird auf den Leitf adenfür die Beantragung, Durch�f ührung und Abrechnung eines gemeinwesenorientierten Integrationsproj ektes auf www.bamf.de ver�wiesen. Ein Rechtsanspruch auf Förderung eines Projektes besteht nicht.Der Antrag ist ausschließlich in Papierform und unterschrieben gültig. Unvollständige oderverspätet eingehendeAntragsunterlagen oderAnträge, die nicht denvorgegebenen Bestimmungenfolgen, werden vom Auswahlverfahren ausgeschlossen. Eine Nachreichung von Unterlagen istnicht möglich.Bitte schicken Sie die o. g. Unterlagen komplett an die folgendeAdresse:Bundesamt für Migration und FlüchtlingeReferat 81DFrankenstraße 21090343 NürnbergAuf der Grundlage der im ersten Schritt eingegangenen, gültigen Projektanträge werden vom Zu�wendungsgeber diejenigen Projektträger für den zweiten Schritt ausgewählt, die ihren Antrag überdas Förderportal easy�Online einreichen können. Nach finaler Antragsprüfung werden die Antrag�stellenden über die Förderentscheidung informiert und können voraussichtlich im 1. Quartal 2020 ihrProjekt starten.Diese Bekanntmachung tritt amTage derVeröffentlichung auf der Homepage www.bamf.de in Kraft.Nürnberg, imApril 2019ImAuftragIris Escherle
Referatsleitung"̋Integrationsprojekte”

http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/
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Referat 81DÖffentliche Bekanntmachung eines Interessenbekundungsverfahrens des Bundesamts fürMigrati�on und Flüchtlinge zurVergabevon Fördermitteln für Projekte zur gesellschaftlichen und sozialenIntegrationvon Zuwanderinnen und Zuwanderern im Förderjahr 2020Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) fördert auf Grundlage der Richtlinien zur För6derung von Maßnahmen zur gesellschaf tlichen und sozialen Integration von Zuwanderinnen und Zu6wanderern (veröffentlicht in: Gemeinsames Ministerialblatt (GMBl), 68. Jahrgang, 28. März 2017, Nr.9, S. 151 ff.) im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)Projekte zur gesellschaftlichen und sozialen Integration. Wesentliche Zielgruppe der Richtlinie sindZuwandererinnen und Zuwanderer im Alter von 12 bis 27 Jahren mit dauerhafter Bleibeperspektiveund Personen mit Migrationshintergrund, auch imSinne nachholender Integration; ausgeschlossenensind Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten.Bewilligte Projekte können mit einer Fördersumme von maximal 70.000 ｽ"ó°ã/úçÁã gefördert werden.Entsprechend ihren finanziellen Möglichkeiten sind von den Trägern Eigenmittel einzubringen sowieDrittmittel einzuwerben. Die Sprache im Projekt, d. h. bei der Umsetzung der Maßnahmen, sollDeutsch sein.Wirkungshorizont der ProjekteZur Verwirklichung des gestärkten gesellschaftlichen Zusammenhalts sollen die geförderten Projektein ihrer mitteli und langfristigen Wirkung sowohl einen Beitrag zur Integration von Zugewandertendurch Partizipation und Teilhabe in der Gesellschaft leisten, als auch die Öffnung der Aufnahmegeisellschaft in den Blick nehmen.Themenschwerpunkte für die Jugendprojekte zum Projektstart im Jahr 2020(Für Ihr Projekt ist nur ein Schwerpunkt wählbar)1. Steigerung der Alltagskompetenzen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund/Aktivierungder Kompetenzen für dasAllgemeinwohlErwartete Wirkung von Projekten zudiesemThemenschwerpunkt:Menschen mit Migrationshintergrund verfügen über mehr Kompetenzen, Selbstvertrauen,Selbstverantwortung und Engagement.Kompetenzen von Menschen mit Migrationshintergrund sind in derÖffentlichkeit sichtbarer.Menschen mit und ohne Migrationshintergrund kennen und nutzen unterschiedliche Partizipatiionsmöglichkeiten (inOrganisationen).Menschen mit Migrationshintergrund verfügen über mehrWissen zu denWerten der freiheitlichdemokratischenGrundordnung.Gesucht werden Projekte, deren Maßnahmen geeignet sind, j unge Menschen mit und ohne Migirationshintergrund zu befähigen, sich zivilgesellschaftlich für das Allgemeinwohl zu engagieren.Im Rahmen des Projektes sollen Möglichkeiten aufgezeigt und geboten werden, in welch vielfälitiger Weise dies umsetzbar ist. Dabei geht es einerseits um die Stärkung von Alltagskompeteni
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zen, andererseits um das Sichtbarmachen von Möglichkeiten und den Zugang zum Engagement.Wege sollen aufgezeigt und Türen geöffnet werden. Wesentlich ist, dieses zivilgesellschaftlicheEngagement sichtbar zu machen. Dabei liegt ein Fokus auch auf dem Verständnis und der Ver¡mittlung vonWertender freiheitlich demokratischenGrundordnung.2. Rollenbildung/ZugehörigkeitErwartete Wirkung von Projekten zudiesemThemenschwerpunkt:Jugendliche mit Migrationshintergrund finden sich leichter zwischen verschiedenen Kulturen be¡heimatet.Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund vermitteln und reflektieren über Werte undNormendes Zusammenlebens.Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund sind für Vorurteile stärker sensibilisiert.Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund verfügen über mehr Selbstvertrauen, Selbstver¡antwortung und Engagement.Gesucht werden Projekte, deren Maßnahmen geeignet sind, Jugendliche dabei zu unterstützen,ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, sich als positive Brückenbauer zwischen Kulturen zu er¡fahren und neue Impulse in die Gesellschaft zu setzen. Entscheidend ist nicht die Zugehörigkeitzu einer Community, sondern die Rolle des Einzelnen in der gesamtdeutschen Gesellschaft. Hier¡zu sollen die Maßnahmen unterstützend wirken. Es soll Raum sein für die Aufarbeitung desSpannungsfeldes von familiären Anforderungen und gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedin¡gungen. Dabei spielt die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichenWerten und Vorurteilen einewesentliche Rolle.Verfahren derAntragstellungDie Antragstellung läuft über einen zweistufigen Prozess. Im ersten Schritt ist ein formloser Antragbis einschließlich 28. 06. 2019 (Ausschlussfrist: Poststempel!) einzureichen.Gefördert werden keine regelmäßigen Angebote von Vereinen und Organisationen, sondern geför¡dert wird die Konzeption und Umsetzung einer schlüssig konzipierten Projektidee, die von Ihnenkonkret nur einem der dargestellten Themenschwerpunkte zugeordnet wird. Die zu diesem Themageplanten Maßnahmen und Projektinhalte müssen nicht alle dargestellten Wirkungen in den Fokusnehmen. Es kommt bei der Bewertung des Projektes in erster Linie auf die Darstellung der Projektin¡halte, d.h. der geplanten Maßnahmen an; diese sollte im Zentrum der Ausführungen stehen undschlüssig sein. Auf allgemeine Ausführungen zu Fragen der Integration, der Methodik in der Projek¡tumsetzung und der Erklärung unspezifischer Bedarfslagen kann verzichtet werden.ErforderlicheAntragsunterlagen im ersten Schritt:1. Eine formlose Projektskizze, in der die Projektkonzeption vorgestellt wird nach folgendenVorgaben:a) Länge: max. zehn Seiten, Schriftgröße: 12 Punkte, Zeilenabstand: 15 Punkte, Seitenrän¡der oben und unten: je 2,5 cm; Seitenränder links und rechts: je 2 cmb)
 auf der ersten Seite Angabe des einen Themenschwerpunkts, zu demder Antrag gestelltwird (nicht mehrere Themenschwerpunkte!)c) auf der ersten Seite Angabe des Standorts der Maßnahmen vorOrtd)
 Benennen Sie klar die geplanten Maßnahmen, deren Ziele und die beabsichtigten Pro¡jektwirkungen, wie diese realistisch umgesetzt werden können und inwelcherWeise die
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erzielte Wirkung erkennbar bzw. mit welchen Indikatorendiese messbar ist.Als maßgebliches inhaltliches Bewertungskriterium für die Projektskizze gilt die nach�vollziehbare und konkrete Darstellung folgenderAspekte:o Handlungsbedarf vorOrto Zugang zur und nachhaltige Erreichung der Zielgruppeo Wirkung derMaßnahmen im Rahmendes Projekts hinsichtlich der kurz�, mittel� undlangfristigen Integration vonMenschen mit Migrationshintergrundo Realistische Projektziele mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung dergeplanten Wirkung (deutliche Zuordnung zum entsprechenden thematischenSchwerpunkt)o Benennung von messbaren Indikatoren zur Kontrolle derZielerreichungo Vernetzung und Kooperationen vorOrto Nachhaltigkeit des Projektes2. Finanzierungsplan über die komplette Projektlaufzeit (Download unter www.bamf.de)Anerkennung des Grundgesetzes und der freiheitlich-demokratischen GrundordnungEine wesentliche Voraussetzung für die Förderung ist, dass der Zuwendungsempfänger die freiheit�lich�demokratische Grundordnung des Grundgesetzes anerkennt und eine den Zielen des Grundge�setzes förderliche Arbeit gewährleistet. Dies gilt auch für Kooperationspartner, die mit der inhaltli�chen Mitwirkung an der Durchführung eines bewilligten Projektes beauftragt werden bzw. in sonsti�gerWeise andem Projekt partizipieren.Hinsichtlich des förderfähigen Personenkreises, des Zuwendungszwecks, der Rechtsgrundlage, desGegenstands der Förderung, der Zuwendungsempfänger und ゲvoraussetzungen, der Art, des Um�fangs und der Höhe der Zuwendungen, sonstiger Zuwendungsbestimmungen und des Verfahrenswird auf die o. g. Richtlinien verwiesen; zusätzlich wird auf den Leitf adenfür die Beantragung, DurchFf ührung und Abrechnung eines gemeinwesenorientierten Integrationsproj ektes auf www.bamf.de ver�wiesen. Ein Rechtsanspruch auf Förderung eines Projektes besteht nicht.Der Antrag ist ausschließlich in Papierform und unterschrieben gültig. Unvollständige oderverspätet eingehendeAntragsunterlagen oderAnträge, die nicht denvorgegebenen Bestimmungenfolgen, werden vom Auswahlverfahren ausgeschlossen. Eine Nachreichung von Unterlagen istnicht möglich.Bitte schicken Sie die o. g. Unterlagen komplett an die folgendeAdresse:Bundesamt für Migration und FlüchtlingeReferat 81DFrankenstraße 21090343 NürnbergAuf der Grundlage der im ersten Schritt eingegangenen, gültigen Projektanträge werden vom Zu�wendungsgeber diejenigen Projektträger für den zweiten Schritt ausgewählt, die ihren Antrag überdas Förderportal easy�Online einreichen können. Nach finaler Antragsprüfung werden die Antrag�stellenden über die Förderentscheidung informiert: der Projektstart soll jeweils zum 01. Januar 2020erfolgen.Diese Bekanntmachung tritt amTage derVeröffentlichung auf der Homepage www.bamf.de in Kraft.Nürnberg, imApril 2019

http://www.bamf.de/
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